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Hürth, 09.02.2004 
 

I. 
Im abgelaufenen Jahr 2003 ist von Seiten der Schiedsrichter, zum Teil zu Recht und mit guten 
Argumenten, das Verfahren kritisiert worden, nach dem der SR-Ausschuss die Auf- und Absteiger der 
einzelnen Kader festlegt. Die berechtigte Kritik richtete sich zum einen gegen die Art und Weise der 
Bekanntgabe dieser Entscheidungen, zum anderen gegen das Verfahren in so weit, als den betroffenen 
SR nicht ganz klar war, welcher Mitarbeiter des SR-Ausschuss in welchem Umfang an den 
Entscheidungen beteiligt ist. 
 
Der Schiedsrichterausschuss hat diese Kritik sehr ernst genommen und auf seiner Klausurtagung im 
November beschlossen, das Verfahren zur Ermittlung der Auf- und Absteiger noch einmal transparent 
zu machen, um auch die Akzeptanz der Entscheidungen bei den betroffenen SR zu erhöhen.  
 

Verfahren zur Festlegung der Auf- und Absteiger 
in den Regional- und Oberligen 

 
Der SR-Ausschuss bildet ein Gremium aus drei seiner Mitglieder, die in einer Sitzung über den Auf- 
und Abstieg beraten. Grundlagen dieser Beratung sind die 
 

- Rangliste der Vereine 
- Coaching - Ergebnisse  
- Lehrgangsteilnahme (Theorie u. Praxis). 

 
Diese Sitzung dauert in aller Regel 6-8 Stunden, insgesamt werden die Ergebnisse von ca. 60 SR im 
einzelnen besprochen und miteinander verglichen. Es kann auf jeden Fall hohe Sorgfalt unterstellt 
werden. Keiner der Beteiligten macht sich Entscheidungen leicht. Das Ergebnis dieses Gremiums wird 
im SR-Ausschuss vorgestellt und nach Beratung und Diskussion strittiger Einzelfälle beschlossen. Auf 
diesem Weg ist sicher gestellt, dass gerade die knappen und strittigen Fälle zweimal diskutiert werden. 
 
Die betroffenen SR werden dann kurz angeschrieben und können sich bei Rückfragen an ein im 
Anschreiben genanntes Mitglied des 3er-Gremiums wenden, um genaueres über die Ursachen des Auf-  
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und Abstiegs zu erfahren. Auch SR, die aufgrund der Tatsache, dass sie nicht auf- oder absteigen, nicht 
angeschrieben wurden, erhalten an dieser Stelle und nur an dieser Stelle Auskunft über Gründe für 
bspw. Nichtberücksichtigung für einen Aufstieg. 
 
Zur Halbserie wird die Zwischen-Rangliste der Vereine an die SR der RL verteilt, die Liste der OL-SR 
geht an die Kreis-SR-Warte. 
 
 
II. 
Ebenfalls kritisiert wurde von den SR der Regionalligen, dass nicht ganz eindeutig sei, wie 
Kaderzugehörigkeit und Lehrgangsteilnahme und Leistungen auf den Lehrgängen miteinander 
zusammen hängen. Auch hier hat der SR-Ausschuss im November Entscheidungen getroffen, die ab 
dem Jahre 2004 in Kraft treten. 

 
Teilnahme am Regionalliga-Lehrgang 

 
Um in den Regionalligen eingesetzt zu werden, besteht eine Teilnahmepflicht an einem Regionalliga-
Lehrgang. Dieser muss erfolgreich abgelegt werden, d.h. 

 
- der Regeltest muss bestanden sein 
- die Hausaufgabe muss abgegeben sein und den Kriterien des SR-Ausschusses entsprechen 
- der Lauftest muss an einem der drei RL – Lehrgänge erfolgreich abgelegt werden. Nur bei 

Krankheit oder Verletzung ist der SR entschuldigt. Wird beim Lauftest festgestellt, dass ein SR die 
Anforderungen nicht erfüllt, muss der Lauf des SR abgebrochen werden. 

 
Für SR, die den Lauftest nicht absolviert haben, gibt es einen Nachlauftermin für die Hinrunde und 
einen für die Rückrunde. Für SR, die den Regeltest nicht erfolgreich abgelegt  haben, gibt es einen 
theoretischen Nachholtermin. Die Termine werden vor den RL – Lehrgängen bekannt gegeben. 
 
Ein SR, der den Lauftest oder Regeltest nicht erfolgreich abgelegt hat, wird bis zum Bestehen des 
Nachholtermins nicht in den Regionalligen eingesetzt. 

 
Für die SR der 1.RL ist die Teilnahme am Zwischenlehrgang verpflichtend. 
Einzel- und Sonderfälle werden wie auch bisher schon durch den SR-Ausschuss geregelt. 


